
Das Parkproblem am Nonnenbräu
Das Parkverbot in der Epfenhauser Straße wird häufig missachtet

Landsberg – Grün ist der Grün-
streifen an der Epfenhausener
Straße meistens nicht – zu-
mindest nicht gegenüber der
Gaststätte Nonnenbräu. Trotz
absolutem Halteverbot wird
hier häufig geparkt und der
Seitenstreifen in eine Matsch-
wüste verwandelt, die dann
vom Bauhof wieder repariert
werden muss. Im Bauausschuss
wurde jüngst darüber disku-
tiert, wie man Abhilfe schaf-
fen kann.

Zwei Anträge waren zu dem
Thema eingegangen – einer von
den Grünen und einer von der
Landsberger Mitte. Die Grü-
nen plädierten für eine Durch-
setzung des absoluten Haltever-
bots mit Hilfe von Holzbalustra-
den, wie sie auch in der Nähe
der Waldorfschule stehen. Denn
neben der unschönen Optik des
Seitenstreifens würden Autotü-
ren, die in den für Radfahrer frei-
gegebenen Fußweg ragen, ei-
ne Gefahr für Radler darstellen.
Auch das Wurzelwerk der Bäu-
me leide mutmaßlich unter den
abgestellten Autos.

Die Landsberger Mitte sorgte
sich weniger um den Seitenstrei-
fen als um den Parkdruck in den
angrenzenden Wohngebieten,
wohin Nonnenbräu-Gäste not-
gedrungen ebenfalls auswei-
chen. Auf dem Gelände der
Gastwirtschaft selbst stehen 16

Stellplätze zur Verfügung – das
erfüllt zwar die städtische Sat-
zung, reicht aber nicht für den
Andrang, den das Lokal dank
seines guten Rufs verzeichnet.
Die Autos in den Wohngebieten
würden immer wieder zu Ärger
führen, so die Landsberger Mit-

te. Dass gelegentlich die Poli-
zei in die Gastwirtschaft komme
und falsch parkende Gäste beim
Essen anspreche, verschärfe die
Situation. Deshalb solle mit Hilfe
eines Zusatzschildes unter dem
Halteverbot das Parken an der
Epfenhausener Straße ab dem

Abend, also von 19 bis 7 Uhr,
erlaubt werden.

Doch hier musste Ordnungs-
amtschef Ernst Müller gleich ab-
winken. Als Staatsstraße dient
die Epfenhausener Straße dem
überörtlichen Verkehr – 6.000
Fahrzeuge sind hier täglich un-

terwegs. Angesichts dieses Ver-
kehrsaufkommens sei die Straße
mit einer Breite von 6,50 Me-
ter für parkende Fahrzeuge zu
schmal.

Müller hatte einen anderen
Vorschlag: Der Gastwirt könne
hinter dem Lokal auf seinem ei-
genen Grundstück weitere Stell-
plätze schaffen. Eine Handhabe,
diesen Vorstoß durchzusetzen,
hat die Stadt allerdings nicht,
da das Nonnenbräu bereits jetzt
die Stellplatzsatzung erfüllt. Man
will nun das Gespräch mit dem
Wirt suchen.

Hans-Jürgen Schulmeister
(Landsberger Mitte) zog darauf-
hin den Antrag seiner Fraktion
zurück. Der Vorschlag der Grü-
nen, das absolute Halteverbot
mittels Holzbalustraden durch-
zusetzen, fand eine einstimmige
Mehrheit. Sollten also die Ge-
spräche mit dem Gastwirt des
Nonnenbräus nicht fruchten,
werden die Holzbalustraden
aufgestellt. Für den Fall, dass
vom Nonnenbräu-Wirt keine
zusätzlichen Parkplätze errich-
tet werden, brachte Berthold
Lesch (CSU) noch eine weitere
Option ins Gespräch – den gro-
ßen Parkplatz am nahegelege-
nen Schleifweg. „Es ist kein Ver-
stoß gegen die Menschenwürde,
dort zu parken und 400 Meter
zu laufen.“ Nach dem Essen hel-
fe das auch der Verdauung. uos
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In eigener
Verantwortung

Im Grundgesetz steht: Die
Städte und Gemeinden „regeln
alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen
der Gesetze in eigener Verant-
wortung“. Eigentlich versteht es
sich von selbst, dass sie dann
auch den Verkehr auf innerört-
lichen Straßen regeln können.

Zwar nur „im Rahmen der
Gesetze“: Eine Kommune kann
nicht einfach Bestimmungen er-
finden, sondern muss sich aus
dem bundeseinheitlichen Reper-
toire bedienen. Und: Sie darf
Verkehr nicht willkürlich redu-
zieren, sondern nur, wenn sie
gute Gründe dafür hat, zum
Beispiel wenn es um Luftrein-
haltung oder den Schutz von
Radfahrern geht. Doch Stra-
ßenverkehrsgesetz (StVG) und
die Straßenverkehrsordnung
(StVO) machen das weitge-
hend unmöglich. Gemeinden
dürfen zwar mit hohem Auf-
wand Straßen bauen, Park-
häuser errichten, Kreisverkeh-
re und Fußgängerzonen anle-
gen. Aber Parkplätze für eine
Busspur reduzieren – das geht
so einfach nicht. Tempo 30 aus-
schildern, damit Auto- und Rad-
fahrer sich eine Fahrbahn tei-
len – das ist nicht vorgesehen.
Ein LKW-Fahrverbot in der einen
Straße anordnen, weil die Stadt
nebenan eine Ausweichstraße
gebaut hat – das liegt außer-
halb kommunaler Kompetenz.

In einem Land, in dem Auto-
fahrer für nur 20 Euro Bußgeld
Radwege zuparken und Rad-
ler auf Straßen und Gehwege
zwingen dürfen, ist viel Umden-
ken nötig. Das Straßenverkehrs-
recht folgt dem Primat der au-
togerechten Stadt. Flüssigkeit
und Leichtigkeit des Autover-
kehrs stehen über allem. Kein
Wunder, dass die Verkehrswen-
de hierzulande nur in Ansät-
zen erkennbar ist. „Sie erreicht
nicht die oft erwartete Gesamt-
dynamik“, stellte das infas-Ins-
titut im Februar fest: „Das Auto
bleibt mit großem Abstand Ver-
kehrsträger Nummer 1“.

Die Kommunen dürfen in Sa-
chen Straßenverkehr so gut wie
nichts, der Staat hingegen alles:
eine groteske Kompetenzvertei-
lung. Der Bund könnte mit ei-
nem Schlag in allen deutschen
Städten und Gemeinden Tempo
30 anordnen, auch wo es nicht
sinnvoll ist. Die Kommunen hin-
gegen dürfen das allenfalls im
Einzelfall und müssen umfang-
reich mit Gutachten begründen,
warum sie das tun. Das müss-
te man einfach nur umdrehen:
Vor Ort wird die individuelle Re-
gelungskompetenz erweitert,
auf Bundesebene die kollekti-
ve Kompetenz beschränkt.

Die Fraktion der Grünen hat
im Deutschen Bundestag be-
antragt, dass die Kommunen
in der StVO „höhere Freiheits-
grade“ erhalten, um „städte-
bauliche Ziele zu verwirklichen,
den Umweltverbund zu stärken
und die Entwicklung einer neu-
en multimodalen Mobilitätskul-
tur zu unterstützen“. Das ist
mit einer Reihe von Forderun-
gen zu Einzelthemen verbunden
(dazu mehr nächste Woche).

Zu den allgemeinen Postu-
laten gehört, „in der Straßen-
verkehrs-Ordnung klarzustel-
len, dass mit Verkehr, dessen
Flüssigkeit nicht beeinträchtigt
werden soll, alle Verkehrsarten,
insbesondere auch Fuß- und
Radverkehr, gemeint sind und
dass beim Konkurrieren meh-
rerer Verkehrsarten diejenigen
Verkehrsarten, die sicherer, um-
welt-, klima- und gesundheits-
freundlicher sind, zu bevorrech-
tigen sind“.

Klargestellt werden soll auch,
„dass es keinen Entzug des Ge-
meingebrauchs darstellt, wenn
eine Umwidmung zugunsten ei-
ner Verbesserung der Bedingun-
gen des Fußverkehrs, des Rad-
verkehrs, des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs oder der
Aufenthaltsqualität geschieht“.
(wird fortgesetzt)
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Hier könnte der Wirt des Nonnenbräus weitere Parkplätze einrichten – auch wenn er laut Stell-
platzsatzung bereits genug Parkplätze anbietet. Foto: Greiner

Ein Versäumnis
Eventuelle Neuplanung der Saarburgstraße

Landsberg – Das Gebäude der
ehemaligen Trikotagenfabrik
in der Saarburgstraße soll in
ein Wohn- und Geschäfts-
haus umgewandelt werden
(der KREISBOTE berichtete).
Im Erdgeschoss wird eine Kin-
derbetreuungseinrichtung des
Vereins „Lebenshilfe für Be-
hinderte“ untergebracht, in
den beiden Obergeschossen
entstehen 18 Mietwohnun-
gen. Der Bebauungsplan für
das Gelände wurde bereits
im Jahr 2014 beschlossen, al-
lerdings nicht öffentlich aus-
gelegt. Und hier beginnt das
Problem.

Seit September 2015 nämlich
gilt die städtische Richtlinie zur
sozialgerechten Bodennutzung
(SoBoN), die bei der Schaffung
von Wohnraum im Rahmen ei-
nes Bebauungsplanverfahrens
einen bestimmten Anteil an
Sozialwohnungen vorschreibt.
Ob die SoBoN-Richtline auf das
Projekt in der Saarburgstraße
angewendet werden soll oder
nicht, war jüngst Gegenstand
einer Debatte im Bauausschuss.

Plädoyer für Ausnahme
Die Verwaltung plädierte da-

für, eine Ausnahme zu genehmi-
gen, weil hier ein Härtefall vor-
liege. Als der Bauherr die Pla-
nung aufstellte, gab es noch
keine SoBoN-Richtlinie – somit
konnte er nicht davon ausge-
hen, Sozialwohnungen schaffen
zu müssen. Kommt die Richtli-
nie zur Anwendung, müssten 30
Prozent – also sechs der insge-
samt 18 Wohnungen – sozial-
gerecht genutzt werden. Außer-
dem würde ein Anteil an infra-

struktureller sozialer Versorgung
– konkret wären das acht Kin-
derbetreuungsplätze – ausgelöst
werden. Kurz gesagt: Alles wäre
anders. Gegebenenfalls müsste
die gesamte Planung noch ein-
mal aufgerollt werden.

SoBoN schon erfüllt?
Aus Sicht der Verwaltung leis-

tet der Bauherr mit der Vermie-
tung des Erdgeschosses an den
Lebenshilfe-Verein bereits einen
sozialen Beitrag. Die Einrichtung
solle sogar noch erweitert wer-
den und würde dann 36 Prozent
der Gesamtfläche des Neubaus
einnehmen. Dadurch könnte die
SoBoN-Richtline bereits erfüllt
sein – allerdings nur, wenn die
Fläche zu einem vergünstigten
Preis vermietet werde, wie Hen-
rik Lüßmann (Grüne) noch an-
merkte.

Wolfgang Neumeier (UBV)
war strikt dagegen, eine Aus-
nahme zu genehmigen, denn es
solle kein Präzedenzfall geschaf-
fen werden. Außerdem habe der
Eigentümer ohnehin schon „das
Optimum aus dem Grundstück
herausgeholt“.

Die spannendste Frage stell-
te Dieter Völkel (SPD) – näm-
lich die, warum der 2014 be-
schlossene Bebauungsplan sei-
nerzeit nicht ausgelegt worden
sei. Diese Frage wurde zwar be-
antwortet – aber erst, nachdem
die Öffentlichkeit für einige Mi-
nuten ausgeschlossen worden
war. Was auch der Grund gewe-
sen sein mag: Danach fasste der
Bauausschuss den einstimmigen
Empfehlungsbeschluss an den
Stadtrat: Die SoBoN-Richtlinie
soll angewendet werden. uos

Hier soll eine der sieben geplanten Mitfahrerbänke der Stadt Landsberg stehen. Allerdings ist der
Standort noch umstritten: oft zugeparkt, voller Hindernisse... Eventuell könne man doch die Bank
neben der Bushaltestelle platzieren. Foto: Greiner

Sieben Bänke sollen es sein
Der Stadtrat hat die Mitfahrerbank-Standorte beschlossen

Landsberg – Dass in der Stadt
und den Ortsteilen Mitfahrer-
bänke aufgestellt werden, ist
bereits beschlossene Sache.
Der Stadtrat gab sein Okay
im vergangenen September.
Nun hat der Bauausschuss die
Standorte beschlossen. Sieben
werden es insgesamt.

Die Vorschläge, die der Aus-
schuss einstimmig annahm, ba-
sieren auf einer Begehung mit
Vertretern der Stadt und den
Ortssprechern. Demnach wer-
den Mitfahrerbänke an folgen-
den Stellen platziert: Haupt-
platz 9, Ummendorfer Straße/

Ecke Bayerfeldstraße und Katha-
rinenstraße/Ecke Bahnhofstraße
in Landsberg, Holzangerberg/
Ecke Stoffener Straße in Pitzling,
Kapellenstraße/Ecke Am Hasen-
berg in Reisch, Luibachstraße/
Ecke Eichkapellenstraße in Erpf-
ting und Fuchstalstraße (bei der
Infotafel) in Ellighofen.

Sorge bereitete einigen Aus-
schussmitgliedern lediglich der
Standort am Hauptplatz – vor
dem frisch renovierten Haus ne-
ben der Buchhandlung. Der sei
ohnehin schon „zugeparkt“ und
„voller Hindernisse“, gab Rein-
hard Skobrinsky (BAL) zu den-

ken. Die Bänke sollten deshalb
lieber an den Bushaltestellen auf-
gestellt werden. Dass sie dort
von möglichen Nutzern wahr-
genommen würden, bezweifel-
te Doris Baumgartl (UBV), die
als Zweite Bürgermeisterin die
Sitzung leitete. Berthold Lesch
(CSU) schlug vor, nach einer Pro-
bezeit zu entscheiden, ob der
Standort vor der Hausnummer
9 geeignet sei. Henrik Lüßmann
(Grüne) fand die Stelle gut ge-
wählt. „Es ist wichtig, dass die
Bank separat steht.“ Und am
Hauptplatz werde sie auf jeden
Fall gesehen. uos

Wasser zum Thema machen
Die Stadtwerke Landsberg laden zum Wasser-Info-Abend

Landsberg – Trinkwasser ist
in aller Munde – vor allem in
letzter Zeit. Wer genau wissen
will, wie es um das Trinkwas-
ser in Landsberg bestellt ist,
sollte am 18. Juli die Stadtwer-
ke besuchen. Zum Infoabend
„Wasser – Sprechen Sie mit
den Fachleuten“.

Seit die coliformen Keime im
Landsberger Trinkwasser ihr
Unwesen treiben, herrscht Un-

sicherheit. Wie gefährlich ist das?
Und wie sauber ist das, was aus
dem Wasserhahn kommt, wirk-
lich?

Leider fehle in der Gesellschaft
„die Kenntnis darüber, wie kom-
plex das Thema Wasser eigent-
lich ist“, betonen die Stadtwer-
ke. Gerade jetzt, in Anbetracht
des Klimawandels mit Extrem-
wetterlagen, müsse über Wasser
gesprochen werden.

Zum Informationsabend sind
alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger eingeladen. Es wer-
den „alle wichtigen Fakten und
Hintergründe rund um das The-
ma Wasser“ beleuchtet. Eben-
so sollen die Fragen der Bürge-
rinnen und Bürger beantwortet
werden.

Start ist um 18 Uhr in den Ge-
bäuden der Stadtwerke in der
Epfenhausener Straße.

Leserbrief

Langer Weg ins
Bewusstsein

Betreff: „Ein Frauenhaus für
Landsberg?“ im KREISBOTEN
Landsberg vom 26. Juni.

„Vor knapp 30 Jahren gab
es im Landkreis einen Verein
‚Frauen helfen Frauen‘, der
ehrenamtlich und mit viel
Engagement das Thema ‚Ge-
walt gegen Frauen‘ öffentlich
machte. Bei uns baten Frauen
aus allen Schichten um Hilfe.
Der Bedarf nach einem Not-
ruftelefon oder eventuell ei-
nem Frauenhaus stellte sich
heraus. Ehrenamtlich und nur
mithilfe von Spenden ist ein
Notruftelefon nicht zu stem-
men. Deshalb stellten wir ei-
nen Antrag auf Unterstützung
beim Kreistag.

Die damalige Gleichstel-
lungsbeauftragte hatte die
Idee, den Notruf doch beim
Landratsamt zu etablieren.

Die Abstimmung im Kreis-
tag ging, wenn auch ganz
knapp, für den Notruf beim
LRA aus. Damit war das Ende
des Vereins besiegelt.

Wie hat eine große Frau ge-
sagt: „Es dauert mindestens
eine Generation, bis manche
Dinge im Bewusstsein der Be-
völkerung ankommen.“ Wie
wahr!!!“

Susi Bulenda, Dagmar
Kammerer und Doris
Mutschler

Gründungsmitglieder von
„Frauen helfen Frauen“

Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

Kreisjugendring

Ein Neuer
an der Spitze

Landsberg – Stefan Ehle ist
seit Anfang Juni der neue
Geschäftsführer beim Kreis-
jugendring (KJR) in Lands-
berg. Der 39-Jährige über-
nimmt damit die Nachfolge
von Roland Funk, der sich in
den Ruhestand verabschie-
det hat.

Ehle (Foto) kommt aus Kaufe-
ring und war lange Jahre als Ju-
gendfußballtrainer und Mitar-
beiter der Jugendleitung beim
VfL Kaufe-
ring tätig.
Zusätz l ich
war Ehle
von 2006 bis
2018 ehren-
amtlich als
Vertreter der
Bayerischen
Sportjugend
im Vorstand
des Kreisjungdrings aktiv. Bis
2019 war er zudem Delegier-
ter der KJR-Vollversammlung.

Der Kreisjugendring ist im
gesamten Landkreis tätig. Je-
des Jahr bietet er zahlreiche Ak-
tivitäten für Jugendliche an. So
zum Beispiel verschiedene Ju-
gendreisen oder auch Kinder-
freizeiten.

Der KJR ist aber auch An-
sprechpartner in Sachen Ju-
gendarbeit und vermittelt
Informationen und Kontakte
zum Beispiel zur finanziellen
Unterstützung, bei rechtlichen
Fragen oder dem Thema Ju-
gendschutz.
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Die UBV hat im Stadtrat einen Antrag auf eine städt. Wohnbau-
gesellschaft gestellt, damit mehr Landsberger in den Genuss
von bezahlbarem Wohnraum kommen. Welche Vor- und
Nachteile hat eine solche Gesellschaft?

Referent: Hans Maier
vom Verband bayrischer Wohnungsunternehmer e.V.

POLITIK PERSÖNLICH

Städt. Wohnbaugesellschaft /

Pro und Contra

9. Juli 2019 / 19.30 Uhr
Bräustüberl, Waitzinger Wiese

Dienstag,

www.ubv-landsberg.de


